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RS OGH 1984/11/14 1Ob666/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1984

Norm

ABGB §1062

Rechtssatz

Die Abnahme der Ware durch den Käufer ist nicht bloß Obliegenheit, sondern geschuldete Hauptverp:ichtung, wenn

der Verkäufer ein konkretes, bei Abschluß des Kaufvertrages erkennbares Interesse an der Wegscha;ung des

Kaufgegenstandes hat (hier: Verkauf vom auf einem Baugrundstück angefallenen Humus).
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